
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 40 BVergG 2018 Einrichtung eines
dynamischen Beschaffungssystems

und Vergabe von Aufträgen
 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2019

Aufträge können aufgrund eines dynamischen Bescha ungssystems vergeben werden, sofern das dynamische

Beschaffungssystem gemäß den §§ 161 und 162 eingerichtet und betrieben wird.
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